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Verbindliches Praktikum 
19.01.-29.01.2026 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
auch in diesem Schuljahr führt unser Gymnasium in den neunten Klassen ein verbind-
liches Praktikum durch. Dabei bauen wir auf Ihre Kompetenz im gemeinsamen Ver-
such, den Jugendlichen erste Einblicke und positive Erfahrungen in einem Betrieb/ei-
ner Institution zu ermöglichen. 

Unsere Ziele des Berufspraktikums für unsere Schüler*innen in allen neunten Klassen 
sind vor allem, dass die jungen Menschen 

- die Berufs- und Arbeitswelt unmittelbar kennenlernen  

- mit der sozialen Wirklichkeit vertraut werden 

- sich mit der Berufs- und Arbeitswelt kritisch auseinandersetzen 

- kompetente Hilfestellungen bei der eigenen Berufswahl erhalten  

- Bewerbungsunterlagen gekonnt zusammenstellen  

- individuelle Eignungen erfahren und eigenes Leistungsvermögen einschätzen  

- sich in einem neuen Arbeitsumfeld und in einem fremden Team positiv erfahren 

- praktisch arbeiten 

- eine möglichst breit gefächerte Berufsfeldorientierung erwerben  

- positive Impulse erhalten für das schulische, zielgerichtete Weiterlernen. 

 

Das Berufspraktikum unserer Schule findet in der Zeit vom 19. Januar – 29. Januar 
2026 statt. Während dieser Zeit wird jede Schülerin / jeder Schüler von uns mindestens 
einmal durch eine betreuende Lehrkraft besucht. 

 

Versicherungstechnisch ist es für Sie sicherlich wichtig zu wissen, dass das 
Praktikum eine Schulveranstaltung ist und deshalb für die beteiligten Schü-
ler*innen eine gesetzliche Unfallversicherung und Haftpflicht des Landes Rhein-
land-Pfalz besteht. 
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Die Einhaltung der jeweils gültigen Sicherheitsvorschriften und Bestimmungen des Ju-
gendarbeitsschutzes sollte durch Sie sichergestellt werden. Gegebenenfalls notwen-
dige Schutzkleidung müsste von Ihnen ausgegeben werden.  

 

Hier noch einmal die wichtigsten Punkte, die aus dem Jugendarbeitsschutz-
gesetz (JArbSchG) hervorgehen:  

- Arbeitszeit max. 7 Stunden pro Tag, 35 Stunden pro Woche (ohne Pausen) 

- Grundsätzlich dürfen minderjährige Praktikanten nicht zwischen 20:00 und 6:00 

Uhr arbeiten. 

- keine Beschäftigung an Sonn- und Feiertagen 

- Keine Beschäftigung an Samstagen (Ausnahmen nur in erlaubten Branchen) 

- 12 Stunden Ruhezeit zwischen Arbeitstagen 

- Pausenregelung: 

• Spätestens nach 4,5 Stunden Arbeit 

• 30 Min. Pause bei >4,5 bis 6 Std. 

• 60 Min. Pause bei >6 Std. 

 

 

Über wertvolle Tipps von Ihrer Seite zur Vorbereitung des Praktikums oder zur Ver-
besserung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Betrieb/Institution freuen wir uns 
sehr. 

 
Bei Anregungen oder Rückfragen erreichen Sie mich während der Schulzeit unter der 
Telefonnummer 0261/95316-20 (Durchwahl mit AB) oder 0261/95316-0 (Sekretariat 
7.30-14.30 Uhr) oder per Email:  
sascha.maennchen@gymnasium-karthause.de.  

Vielen Dank bereits an dieser Stelle für Ihr Entgegenkommen und Ihre Unterstützung 
der uns anvertrauten Schüler und Schülerinnen. 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Sascha Männchen 
 
Leitung Karriereplanung, Berufsorientierung 

 
 


